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Anlage 1  

Bachelorstudiengang Architektur (BAK) 

Auswahlverfahren für den grundständigen Bachelorstudiengang Architektur gem. § 8  
der Satzung der Hochschule Biberach über die Zulassung und das hochschuleigene 
Auswahlverfahren in den grundständigen Bachelorstudiengängen  
 

Die Auswahlnote für den grundständigen Bachelorstudiengang Architektur wird wie folgt 
bestimmt 

1. Bewertung der schulischen Leistungen: 
Zur Bewertung der schulischen Leistungen wird die Durchschnittsnote der 
Hochschulzugangsberechtigung herangezogen. 
 

2. Vorerfahrungen, die über die fachspezifische Eignung Auskunft geben 
Besondere Vorbildungen, praktische Tätigkeiten oder außerschulische Leistungen und 
Qualifikationen, die über die fachspezifische Leistung Auskunft geben, können zu einer 
Verbesserung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung um bis zu 0,3 
führen.  

a) Abgeschlossene Berufsausbildung und/oder einer Berufstätigkeit von mindestens 6 
Monaten in einem der folgenden anerkannten Ausbildungsberufen:  

Maurer/in 
Zimmerer/in 
Tischler/in 
oder ein 12-monatiges Praktikum in einem Architekturbüro: 

Verbesserung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung um 0,2  

b) Abgeschlossene Berufsausbildung und/oder einer Berufstätigkeit von mindestens 6 
Monaten in einem der folgenden anerkannten Ausbildungsberufen: 

Beton-und Stalbetonbauer/in 
Bühnenmaler/in/ Bühnenplastiker/in 
Maßschneider/in 
Gestalter/in für visuelles Marketing 
Raumausstatter/in 
Fotograf/in 
Keramiker/in 
Vermessungstechniker/in 
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Textilgestalter/in 
Mediengestalter/in Digital und Print 
Geigenbauer/in 
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in 
Restaurator/in 
Stuckateure/in 
Oder ein 6-wöchiges Praktikum in einem Architekturbüro oder auf einer Baustelle 
Verbesserung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung um 0,1 
 
c) Besondere Vorbildungen, praktische Tätigkeiten oder außerschulische Leistungen und 
Qualifikationen, die über die fachspezifische Leistung Auskunft geben, dies sind 
insbesondere:  
 

(1) Berücksichtigt werden nur Dienste jeweils im einschlägigen Bereich 
 

• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei den Johannitern (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei den Maltesern (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gemeinschaft 

(DLRG) (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei der Feuerwehr (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit beim Deutschen Roten Kreuz (DRK)/DKMS (min. 2 

Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit beim Technischen Hilfswerk (THW) (min. 2 Jahre) 

 
• Anderer Dienst im Ausland (ADiA) (min. 11 Monate) 
• Bundesfreiwilligendienst (min. 11 Monate) 
• Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst weltwärts (min. 11 Monate) 
• Europäischer Freiwilligendienst (min. 11 Monate) 
• Freiwilliger Wehrdienst (min. 11 Monate) 
• Freiwilliges Ökologisches Jahr (min. 11 Monate) 
• Freiwilliges Soziales Jahr (min. 11 Monate) 
• Internationaler Jugendfreiwilligendienst (min. 11 Monate) 
• Zivildienst (min. 11 Monate) 

 
(2) Preise: 
 

• Auszeichnung/Preis für Ausbildungsabschluss in einem Ausbildungsberuf der 
genannten Ausbildungsberufe gemäß a) oder einem vergleichbaren Ausbildungsberuf 

• Jugendkunstpreis Baden-Württemberg (Platz 1-3) 
• Jugend forscht - Mathematik/Informatik/Physik/Technik (1. - 3. Preis 

Bundeswettbewerb) 
• Preisträger im Auswahlwettbewerb zur Internationalen Informatikolympiade 

Preisträger im Auswahlwettbewerb zur Internationalen Mathematikolympiade 
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• Schülerwettbewerb des Landtages "komm heraus, mach mit" (Land BW) (Förderpreis 
Gewinner) 

• Schülerwettbewerb zur Landesgeschichte und Demokratiebildung (Land BW) (1. - 3. 
Preis Landeswettbewerb) 

• Jugend musiziert (1. - 3. Preis Bundeswettbewerb) 
 
(3) Sonstige außerschulische Leistungen: 
 

• Politisches Engagement auf kommunaler, Landkreis- oder Bundesebene (min. eine 
Legislaturperiode) 

 
Verbesserung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung um 0,1 
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Anlage 2  

Bachelorstudiengang Energie-Ingenieurwesen  

Auswahlverfahren für den grundständigen Bachelorstudiengang Energie-Ingenieurwesen gem. 
§ 8 der Satzung der Hochschule Biberach über die Zulassung und das hochschuleigene 
Auswahlverfahren in den grundständigen Bachelorstudiengängen  
 

Die Auswahlnote für den grundständigen Bachelorstudiengang Architektur wird wie folgt 
bestimmt 

1. Bewertung der schulischen Leistungen: 
Zur Bewertung der schulischen Leistungen wird die Durchschnittsnote der 
Hochschulzugangsberechtigung herangezogen. 
 

2. Vorerfahrungen, die über die fachspezifische Eignung Auskunft geben 
Besondere Vorbildungen, praktische Tätigkeiten und/ oder außerschulische Leistungen und 
Qualifikationen, die über die fachspezifische Leistung Auskunft geben, können zu einer 
Verbesserung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung um bis zu 0,3 
führen.  

a) Abgeschlossene Berufsausbildung und/oder einer Berufstätigkeit von mindestens 6 
Monaten in einem anerkannten Ausbildungsberuf, welcher der Berufshauptgruppe 34 
(Gebäude- und versorgungstechnische Berufe) oder 26 (Mechatronik-, Energie- und 
Elektroberufe) des Verzeichnisses der anerkannten Ausbildungsberufe gem. § 90 Absatz 3 
Nummer 3 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) in der jeweils geltenden aktuellen Fassung 
zugeordnet ist: 

Verbesserung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung um 0,2 

 

b) Besondere Vorbildungen, praktische Tätigkeiten oder außerschulische Leistungen und 
Qualifikationen, die über die fachspezifische Leistung Auskunft geben, dies sind 
insbesondere: 

Berücksichtigt werden nur Dienste jeweils im einschlägigen Bereich 
 

• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei den Johannitern (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei den Maltesern (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gemeinschaft 

(DLRG) (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei der Feuerwehr (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) (min. 2 Jahre) 
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• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit beim Deutschen Roten Kreuz (DRK)/DKMS (min. 2 
Jahre) 

• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit beim Technischen Hilfswerk (THW) (min. 2 Jahre) 
 

• Anderer Dienst im Ausland (ADiA) (min. 11 Monate) 
• Bundesfreiwilligendienst (min. 11 Monate) 
• Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst weltwärts (min. 11 Monate) 
• Europäischer Freiwilligendienst (min. 11 Monate) 
• Freiwilliger Wehrdienst (min. 11 Monate) 
• Freiwilliges Ökologisches Jahr (min. 11 Monate) 
• Freiwilliges Soziales Jahr (min. 11 Monate) 
• Internationaler Jugendfreiwilligendienst (min. 11 Monate) 
• Zivildienst (min. 11 Monate) 

 
(3) Preise: 
 

• Auszeichnung/Preis für Ausbildungsabschluss in einem Ausbildungsberuf der 
genannten Ausbildungsberufe gemäß a) oder einem vergleichbaren Ausbildungsberuf 

• Jugend forscht - Mathematik/Informatik/Physik/Technik (1. - 3. Preis 
Bundeswettbewerb) 

• Preisträger im Auswahlwettbewerb zur Internationalen Informatikolympiade 
Preisträger im Auswahlwettbewerb zur Internationalen Mathematikolympiade 

• Preisträger im Auswahlwettbewerb zur Internationalen Physik-Olympiade 
• Schülerwettbewerb des Landtages "komm heraus, mach mit" (Land BW) (Förderpreis 

Gewinner) 
• Schülerwettbewerb zur Landesgeschichte und Demokratiebildung (Land BW) (1. - 3. 

Preis Landeswettbewerb) 
 
(3) Sonstige außerschulische Leistungen: 
 

• Politisches Engagement auf kommunaler, Landkreis- oder Bundesebene (min. eine 
Legislaturperiode) 

 

Verbesserung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung um 0,1 
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Anlage 3  

Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen  

Auswahlverfahren für den grundständigen Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen gem. § 8 
der Satzung der Hochschule Biberach über die Zulassung und das hochschuleigene 
Auswahlverfahren in den grundständigen Bachelorstudiengängen  
 

Die Auswahlnote für den grundständigen Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen wird wie 
folgt bestimmt 

1. Bewertung der schulischen Leistungen: 
Zur Bewertung der schulischen Leistungen wird die Durchschnittsnote der 
Hochschulzugangsberechtigung herangezogen. 
 

2. Vorerfahrungen, die über die fachspezifische Eignung Auskunft geben 
Besondere Vorbildungen, praktische Tätigkeiten oder außerschulische Leistungen und 
Qualifikationen, die über die fachspezifische Leistung Auskunft geben, können zu einer 
Verbesserung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung um bis zu 0,4 
führen.  

a) Abgeschlossene Berufsausbildung und/oder einer Berufstätigkeit von mindestens 6 
Monaten in einem anerkannten Ausbildungsberuf, welcher der Berufshauptgruppe 31 
(Bauplanungs-, Architektur- und Vermessungsberufe) oder Berufshauptgruppe 32: 
(Hoch- und Tiefbauberufe); sowie Bauzeichner/in mit verschiedenen Schwerpunkten, des 
Verzeichnisses der anerkannten Ausbildungsberufe gem. § 90 Absatz 3 Nummer 3 des 
Berufsbildungsgesetzes (BBiG) in der jeweils geltenden aktuellen Fassung zugeordnet ist: 

Verbesserung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung um 0,3 

 

b) Besondere Vorbildungen, praktische Tätigkeiten oder außerschulische Leistungen und 
Qualifikationen, die über die fachspezifische Leistung Auskunft geben, dies sind 
insbesondere: 

(1) Berücksichtigt werden nur Dienste jeweils im einschlägigen Bereich 
 

• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei den Johannitern (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei den Maltesern (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gemeinschaft 

(DLRG) (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei der Feuerwehr (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) (min. 2 Jahre) 
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• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit beim Deutschen Roten Kreuz (DRK)/DKMS (min. 2 
Jahre) 

• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit beim Technischen Hilfswerk (THW) (min. 2 Jahre) 
 

• Anderer Dienst im Ausland (ADiA) (min. 11 Monate) 
• Bundesfreiwilligendienst (min. 11 Monate) 
• Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst weltwärts (min. 11 Monate) 
• Europäischer Freiwilligendienst (min. 11 Monate) 
• Freiwilliger Wehrdienst (min. 11 Monate) 
• Freiwilliges Ökologisches Jahr (min. 11 Monate) 
• Freiwilliges Soziales Jahr (min. 11 Monate) 
• Internationaler Jugendfreiwilligendienst (min. 11 Monate) 
• Zivildienst (min. 11 Monate) 

 
(2) Preise: 
 

• Auszeichnung/Preis für Ausbildungsabschluss in einem Ausbildungsberuf der 
genannten Ausbildungsberufe gemäß a) oder einem vergleichbaren Ausbildungsberuf 

• Jugend forscht - Mathematik/Informatik/Physik/Technik (1. - 3. Preis 
Bundeswettbewerb) 

• Preisträger im Auswahlwettbewerb zur Internationalen Informatikolympiade 
Preisträger im Auswahlwettbewerb zur Internationalen Mathematikolympiade 

• Preisträger im Auswahlwettbewerb zur Internationalen Physik-Olympiade 
• Schülerwettbewerb des Landtages "komm heraus, mach mit" (Land BW) (Förderpreis 

Gewinner) 
• Schülerwettbewerb zur Landesgeschichte und Demokratiebildung (Land BW) (1. - 3. 

Preis Landeswettbewerb) 
 
(3) Sonstige außerschulische Leistungen: 
 

• Firmengründung 
• Politisches Engagement auf kommunaler, Landkreis- oder Bundesebene (min. eine 

Legislaturperiode) 
 

Verbesserung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung um 0,1 
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Anlage 4  

Bachelorstudiengang Bau-Projektmanagement/Bauingenieurwesen  

Auswahlverfahren für den grundständigen Bachelorstudiengang Bau-
Projektmanagement/Bauingenieurwesen gem. § 8 der Satzung der Hochschule Biberach über 
die Zulassung und das hochschuleigene Auswahlverfahren in den grundständigen 
Bachelorstudiengängen  
 

Die Auswahlnote für den grundständigen Bachelorstudiengang Bau-
Projektmanagement/Bauingenieurwesen wird wie folgt bestimmt 

1. Bewertung der schulischen Leistungen: 
Zur Bewertung der schulischen Leistungen wird die Durchschnittsnote der 
Hochschulzugangsberechtigung herangezogen. 
 

2. Vorerfahrungen, die über die fachspezifische Eignung Auskunft geben 
Besondere Vorbildungen, praktische Tätigkeiten oder außerschulische Leistungen und 
Qualifikationen, die über die fachspezifische Leistung Auskunft geben, können zu einer 
Verbesserung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung um bis zu 0,4 
führen.  

a) Abgeschlossene Berufsausbildung und/oder einer Berufstätigkeit von mindestens 6 
Monaten in einem anerkannten Ausbildungsberuf, welcher der Berufshauptgruppe 31 
(Bauplanungs-, Architektur- und Vermessungsberufe) oder Berufshauptgruppe 32: 
(Hoch- und Tiefbauberufe); sowie Bauzeichner/in mit verschiedenen Schwerpunkten, des 
Verzeichnisses der anerkannten Ausbildungsberufe gem. § 90 Absatz 3 Nummer 3 des 
Berufsbildungsgesetzes (BBiG) in der jeweils geltenden aktuellen Fassung zugeordnet ist. 

Verbesserung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung um 0,3 

 

b) Besondere Vorbildungen, praktische Tätigkeiten oder außerschulische Leistungen und 
Qualifikationen, die über die fachspezifische Leistung Auskunft geben, dies sind 
insbesondere: 

(1) Berücksichtigt werden nur Dienste jeweils im einschlägigen Bereich 
 

• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei den Johannitern (min. 2 Jahre) 
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• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei den Maltesern (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gemeinschaft 

(DLRG) (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei der Feuerwehr (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit beim Deutschen Roten Kreuz (DRK)/DKMS (min. 2 

Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit beim Technischen Hilfswerk (THW) (min. 2 Jahre) 

 
• Anderer Dienst im Ausland (ADiA) (min. 11 Monate) 
• Bundesfreiwilligendienst (min. 11 Monate) 
• Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst weltwärts (min. 11 Monate) 
• Europäischer Freiwilligendienst (min. 11 Monate) 
• Freiwilliger Wehrdienst (min. 11 Monate) 
• Freiwilliges Ökologisches Jahr (min. 11 Monate) 
• Freiwilliges Soziales Jahr (min. 11 Monate) 
• Internationaler Jugendfreiwilligendienst (min. 11 Monate) 
• Zivildienst (min. 11 Monate) 

 
(2) Preise: 
 

• Auszeichnung/Preis für Ausbildungsabschluss in einem Ausbildungsberuf der 
genannten Ausbildungsberufe gemäß a) oder einem vergleichbaren Ausbildungsberuf 

• Jugend forscht - Mathematik/Informatik/Physik/Technik (1. - 3. Preis 
Bundeswettbewerb) 

• Preisträger im Auswahlwettbewerb zur Internationalen Informatikolympiade 
Preisträger im Auswahlwettbewerb zur Internationalen Mathematikolympiade 

• Preisträger im Auswahlwettbewerb zur Internationalen Physik-Olympiade 
• Schülerwettbewerb des Landtages "komm heraus, mach mit" (Land BW) (Förderpreis 

Gewinner) 
• Schülerwettbewerb zur Landesgeschichte und Demokratiebildung (Land BW) (1. - 3. 

Preis Landeswettbewerb) 
 
(3) Sonstige außerschulische Leistungen: 
 

• Firmengründung 
• Politisches Engagement auf kommunaler, Landkreis- oder Bundesebene (min. eine 

Legislaturperiode) 
 

Verbesserung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung um 0,1 

 



 

18 
 

 

Anlage 5  

Bachelorstudiengang Holzbau-Projektmanagement/Bauingenieurwesen 

Auswahlverfahren für den grundständigen Bachelorstudiengang Holzbau-
Projektmanagement/Bauingenieurwesen gem. § 8 der Satzung der Hochschule Biberach über 
die Zulassung und das hochschuleigene Auswahlverfahren in den grundständigen 
Bachelorstudiengängen  
 

Die Auswahlnote für den grundständigen Bachelorstudiengang Holzbau-
Projektmanagement/Bauingenieurwesen wird wie folgt bestimmt 

1. Bewertung der schulischen Leistungen: 
Zur Bewertung der schulischen Leistungen wird die Durchschnittsnote der 
Hochschulzugangsberechtigung herangezogen. 
 

2. Vorerfahrungen, die über die fachspezifische Eignung Auskunft geben 
Besondere Vorbildungen, praktische Tätigkeiten oder außerschulische Leistungen und 
Qualifikationen, die über die fachspezifische Leistung Auskunft geben, können zu einer 
Verbesserung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung um bis zu 0,4 
führen.  

a) Abgeschlossene Berufsausbildung und/oder einer Berufstätigkeit von mindestens 6 
Monaten in dem anerkannten Ausbildungsberuf Zimmerer/in 
 
Verbesserung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung um 0,3 

 

b) Besondere Vorbildungen, praktische Tätigkeiten oder außerschulische Leistungen und 
Qualifikationen, die über die fachspezifische Leistung Auskunft geben, dies sind 
insbesondere: 

(1) Berücksichtigt werden nur Dienste jeweils im einschlägigen Bereich 
 

• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei den Johannitern (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei den Maltesern (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gemeinschaft 

(DLRG) (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei der Feuerwehr (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) (min. 2 Jahre) 
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• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit beim Deutschen Roten Kreuz (DRK)/DKMS (min. 2 
Jahre) 

• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit beim Technischen Hilfswerk (THW) (min. 2 Jahre) 
 

• Anderer Dienst im Ausland (ADiA) (min. 11 Monate) 
• Bundesfreiwilligendienst (min. 11 Monate) 
• Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst weltwärts (min. 11 Monate) 
• Europäischer Freiwilligendienst (min. 11 Monate) 
• Freiwilliger Wehrdienst (min. 11 Monate) 
• Freiwilliges Ökologisches Jahr (min. 11 Monate) 
• Freiwilliges Soziales Jahr (min. 11 Monate) 
• Internationaler Jugendfreiwilligendienst (min. 11 Monate) 
• Zivildienst (min. 11 Monate) 

 
(2) Preise: 
 

• Auszeichnung/Preis für Ausbildungsabschluss in einem Ausbildungsberuf der 
genannten Ausbildungsberufe gemäß a) oder einem vergleichbaren Ausbildungsberuf 

• Jugend forscht - Mathematik/Informatik/Physik/Technik (1. - 3. Preis 
Bundeswettbewerb) 

• Preisträger im Auswahlwettbewerb zur Internationalen Informatikolympiade 
Preisträger im Auswahlwettbewerb zur Internationalen Mathematikolympiade 

• Preisträger im Auswahlwettbewerb zur Internationalen Physik-Olympiade 
• Schülerwettbewerb des Landtages "komm heraus, mach mit" (Land BW) (Förderpreis 

Gewinner) 
• Schülerwettbewerb zur Landesgeschichte und Demokratiebildung (Land BW) (1. - 3. 

Preis Landeswettbewerb) 
 
(3) Sonstige außerschulische Leistungen: 
 

• Firmengründung 
• Politisches Engagement auf kommunaler, Landkreis- oder Bundesebene (min. eine 

Legislaturperiode) 
 

Verbesserung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung um 0,1 
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Anlage 6  

Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre (mit Schwerpunkten) 

Auswahlverfahren für den grundständigen Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre (mit 
Schwerpunkten) gem. § 8 der Satzung der Hochschule Biberach über die Zulassung und das 
hochschuleigene Auswahlverfahren in den grundständigen Bachelorstudiengängen  
 

Die Auswahlnote für den grundständigen Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre (mit 
Schwerpunkten) wird wie folgt bestimmt 

1. Bewertung der schulischen Leistungen: 
Zur Bewertung der schulischen Leistungen wird die Durchschnittsnote der 
Hochschulzugangsberechtigung herangezogen. 
 

2. Vorerfahrungen, die über die fachspezifische Eignung Auskunft geben 

Besondere Vorbildungen, praktische Tätigkeiten oder außerschulische Leistungen und 
Qualifikationen, die über die fachspezifische Leistung Auskunft geben, können zu einer 
Verbesserung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung um bis zu 0,3 
führen:  

a) Abgeschlossene Berufsausbildung und/oder einer Berufstätigkeit von mindestens 6 
Monaten in einem anerkannten Ausbildungsberuf, welcher der Berufshauptgruppe 71 
(Berufe in Unternehmensführung und -organisation) oder 72 (Finanzdienstleistungen, 
Rechnungswesen und Steuerberatung) oder 73 (Berufe in Recht und Verwaltung) oder 92 
(Werbung, Marketing, kaufmännische und redaktionelle Medienberufe) oder 61 (Einkaufs-
, Vertriebs- und Handelsberufe) oder 62 (Verkaufsberufe) oder 63 (Tourismus-, Hotel- und 
Gaststättenberufe) des Verzeichnisses der anerkannten Ausbildungsberufe gem. § 90 
Absatz 3 Nummer 3 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) in der jeweils geltenden aktuellen 
Fassung zugeordnet ist; 
 
Verbesserung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung um 0,2 
 
b) Besondere Vorbildungen, praktische Tätigkeiten oder außerschulische Leistungen und 
Qualifikationen, die über die fachspezifische Leistung Auskunft geben, dies sind 
insbesondere: 

(1) Berücksichtigt werden nur Dienste jeweils im einschlägigen Bereich 
 

• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei den Johannitern (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei den Maltesern (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gemeinschaft 

(DLRG) (min. 2 Jahre) 
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• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei der Feuerwehr (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit beim Deutschen Roten Kreuz (DRK)/DKMS (min. 2 

Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit beim Technischen Hilfswerk (THW) (min. 2 Jahre) 

 
• Anderer Dienst im Ausland (ADiA) (min. 11 Monate) 
• Bundesfreiwilligendienst (min. 11 Monate) 
• Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst weltwärts (min. 11 Monate) 
• Europäischer Freiwilligendienst (min. 11 Monate) 
• Freiwilliger Wehrdienst (min. 11 Monate) 
• Freiwilliges Ökologisches Jahr (min. 11 Monate) 
• Freiwilliges Soziales Jahr (min. 11 Monate) 
• Internationaler Jugendfreiwilligendienst (min. 11 Monate) 
• Zivildienst (min. 11 Monate) 

 
(2) Preise: 
 

• Auszeichnung/Preis für Ausbildungsabschluss in einem Ausbildungsberuf der 
genannten Ausbildungsberufe gemäß a) oder einem vergleichbaren Ausbildungsberuf 

• Preisträger im Auswahlwettbewerb zur Internationalen Informatikolympiade 
Preisträger im Auswahlwettbewerb zur Internationalen Mathematikolympiade 

• Schülerwettbewerb des Landtages "komm heraus, mach mit" (Land BW) (Förderpreis 
Gewinner) 

• Schülerwettbewerb zur Landesgeschichte und Demokratiebildung (Land BW) (1. - 3. 
Preis Landeswettbewerb) 

 
(3) Sonstige außerschulische Leistungen: 
 

• Politisches Engagement auf kommunaler, Landkreis- oder Bundesebene (min. eine 
Legislaturperiode) 

• Vereinstätigkeit mit besonderer Verantwortung z.B. Vorstandschaftstätigkeit, 
Kassenwart/in 

 
Verbesserung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung um 0,1 
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Anlage 7 

Bachelorstudiengang Pharmazeutische Biotechnologie  

Auswahlverfahren für den grundständigen Bachelorstudiengang Pharmazeutische 
Biotechnologie gem. § 8 der Satzung der Hochschule Biberach über die Zulassung und das 
hochschuleigene Auswahlverfahren in den grundständigen Bachelorstudiengängen  
 

Die Auswahlnote für den grundständigen Bachelorstudiengang Pharmazeutische 
Biotechnologie wird wie folgt bestimmt 

1. Bewertung der schulischen Leistungen: 
Zur Bewertung der schulischen Leistungen wird die Durchschnittsnote der 
Hochschulzugangsberechtigung herangezogen. 
 

2. Vorerfahrungen, die über die fachspezifische Eignung Auskunft geben 

Besondere Vorbildungen, praktische Tätigkeiten oder außerschulische Leistungen und 
Qualifikationen, die über die fachspezifische Leistung Auskunft geben, können zu einer 
Verbesserung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung um bis zu 1,2 
führen. 
 
a) Abgeschlossene Berufsausbildung und/oder einer Berufstätigkeit von mindestens 6 
Monaten in einem der folgenden anerkannten Ausbildungsberufen: 
• Agrartechnischer Assistent/in (Schwerpunkt Biotechnologie)  
• Agrartechnischer Assistent/in (Milchwirtschaft und Lebensmittelanalytik)  
• Biologisch-technischer Assistent/in  
• Chemisch-technischer Assistent/in  
• Agrartechnischer Assistent/in  
• Lebensmitteltechnischer Assistent/in 
• Medizinisch-technischer Assistent/in  
• Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent/in  
• Pharmazeutisch-technischer Assistent/in  
• Physikalisch-technischer Assistent/in  
• Technischer Assistent/in der Biotechnologie  
• Technischer Assistent/in für Agrar- und Umweltanalytik  
• Technischer Assistent/in für chemische und biologische Laboratorien  
• Umweltschutztechnischer Assistent/in  
• Veterinärmedizinisch-technischer Assistent/in 
• Zytologie Assistent/in  
• Biologielaborant/in  
• Chemielaborant/in  
• Landwirtschaftlicher Laborant/in  
• Lebensmittellaborant/in  
• Medizinlaborant/in  
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• Milchwirtschaftlicher Laborant/in  
• Pflanzenschutzlaborant/in  
• Physiklaborant/in  
• Textillaborant/in  
• Brauer/in oder Mälzer/in  
• Chemikant/in  
• Elektroniker/in – Automatisierungstechnik (Prozessleitelektroniker)  
• Pharmakant/in  
• Fachkraft Lebensmitteltechnik 

Verbesserung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung um 0,1 

b) Besondere Vorbildungen, praktische Tätigkeiten oder außerschulische Leistungen und 
Qualifikationen, die über die fachspezifische Leistung Auskunft geben, dies sind 
insbesondere:  
 

(1) Berücksichtigt werden nur Dienste jeweils im einschlägigen Bereich 
 
•  Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei den Johannitern (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei den Maltesern (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gemeinschaft 

(DLRG) (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei der Feuerwehr (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit beim Deutschen Roten Kreuz (DRK)/DKMS (min. 2 

Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit beim Technischen Hilfswerk (THW) (min. 2 Jahre) 

 
• Anderer Dienst im Ausland (ADiA) (min. 11 Monate) 
• Bundesfreiwilligendienst (min. 11 Monate) 
• Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst weltwärts (min. 11 Monate) 
• Europäischer Freiwilligendienst (min. 11 Monate) 
• Freiwilliger Wehrdienst (min. 11 Monate) 
• Freiwilliges Ökologisches Jahr (min. 11 Monate) 
• Freiwilliges Soziales Jahr (min. 11 Monate) 
• Internationaler Jugendfreiwilligendienst (min. 11 Monate) 
• Zivildienst (min. 11 Monate) 

 
(2) Preise: 
 

• Auszeichnung/Preis für Ausbildungsabschluss in einem Ausbildungsberuf der 
genannten Ausbildungsberufe gemäß a) oder einem vergleichbaren Ausbildungsberuf 

• Preisträger im Auswahlwettbewerb zur Internationalen Informatikolympiade 
Preisträger im Auswahlwettbewerb zur Internationalen Mathematikolympiade 

• Schülerwettbewerb des Landtages "komm heraus, mach mit" (Land BW) (Förderpreis 
Gewinner) 
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• Schülerwettbewerb zur Landesgeschichte und Demokratiebildung (Land BW) (1. - 3. 
Preis Landeswettbewerb) 

 
(3) Sonstige außerschulische Leistungen: 
 

• Politisches Engagement auf kommunaler, Landkreis- oder Bundesebene (min. eine 
Legislaturperiode) 

Verbesserung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung um 0,1 

 

3. Freiwilliges Auswahlgespräch 

(1) Das Gespräch soll zeigen, ob der Bewerber für den ausgewählten Studiengang und den 
angestrebten Beruf befähigt und aufgeschlossen ist. Dabei wird auch das Gesprächsverhalten 
des Bewerbers im Hinblick auf die Ausdrucksweise, Herangehensweise an die Erörterung von 
Problemen und die Schlüssigkeit der Argumentation bewertet. 
 
(2) Das Gespräch wird in der Regel im Zeitraum Ende Juni/Anfang Juli bzw. Ende 
Dezember/Anfang Januar an der Hochschule Biberach durchgeführt. Den genauen Termin 
sowie der Ort des Gesprächs werden mit der Anmeldung bekannt gegeben. Ein Verlegen des 
Termins oder ein Nachholen ist nicht möglich. Die Teilnahme am Auswahlgespräch stellt keine 
Voraussetzung dar, um einen Studienplatz zu erhalten.  

(3) Die Auswahlkommission führt mit jedem Bewerber ein Gespräch von ca. 15 Minuten.  
Gruppengespräche mit bis zu drei Bewerbern gleichzeitig sind zulässig. Die Antworten der 
einzelnen Personen müssen erkennbar bleiben und gesondert bewertet werden.  
(4) Über die wesentlichen Fragen des Gesprächs ist ein Protokoll zu führen, das von den 
Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Des Weiteren müssen im Protokoll 
Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, die Namen der Bewerber 
und die Beurteilungen ersichtlich werden.  
 
(5) Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs den 
Bewerber nach Befähigung und Aufgeschlossenheit für den ausgewählten Studiengang und 
den angestrebten Beruf auf einer Punkteskala von 1 bis 100.  
Bei einer Bewertung von 75 bis 100 wird die Durchschnittsnote der HZB um 1,0,  
bei einer Bewertung von 50 bis 74 um 0,6 und  
bei einer Bewertung von 25 bis 49 um 0,3 verbessert und  
bei einer Bewertung von 1 bis 24 Punkten entsteht keine Verbesserung. 
 
(6) Das Ergebnis des Auswahlgesprächs wird nur berücksichtigt, wenn es zur Verbesserung 
der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung beiträgt. 

Verbesserung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung um bis zu 1,0 
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Anlage 8  

Bachelorstudiengang Angewandte Biotechnologie  

Auswahlverfahren für den grundständigen Bachelorstudiengang Industrielle Biotechnologie 
gem. § 8 der Satzung der Hochschule Biberach über die Zulassung und das hochschuleigene 
Auswahlverfahren in den grundständigen Bachelorstudiengängen  
 

Die Auswahlnote für den grundständigen Bachelorstudiengang Industrielle Biotechnologie 
wird wie folgt bestimmt 

1. Bewertung der schulischen Leistungen: 
Zur Bewertung der schulischen Leistungen wird die Durchschnittsnote der 
Hochschulzugangsberechtigung herangezogen. 
 

2. Vorerfahrungen, die über die fachspezifische Eignung Auskunft geben 

Besondere Vorbildungen, praktische Tätigkeiten oder außerschulische Leistungen und 
Qualifikationen, die über die fachspezifische Leistung Auskunft geben, können zu einer 
Verbesserung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung um bis zu 1,2 
führen. 
 
a) Abgeschlossene Berufsausbildung und/oder einer Berufstätigkeit von mindestens 6 
Monaten in einem der folgenden anerkannten Ausbildungsberufen: 

 
• Agrartechnischer Assistent/in (Schwerpunkt Biotechnologie)  
• Agrartechnischer Assistent/in (und Lebensmittelanalytik)  
• Biologisch-technischer Assistent/in  
• Chemisch-technischer Assistent/in  
• Lebensmitteltechnischer Assistent/in 
• Medizinisch-technischer Assistent/in  
• Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent/in  
• Pharmazeutisch-technischer Assistent/in  
• Technischer Assistent/in der Biotechnologie  
• Technischer Assistent/in für Umweltanalytik  
• Technischer Assistent/in für chemische und biologische Laboratorien  
• Umweltschutztechnischer Assistent/in  
• Veterinärmedizinisch-technischer Assistent/in 
• Zytologie Assistent/in  
• Biologielaborant/in  
• Chemielaborant/in  
• Lebensmittellaborant/in  
• Medizinlaborant/in  
• Chemikant/in  
• Pharmakant/in  
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• Fachkraft Lebensmitteltechnik 

Verbesserung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung um 0,1 

b) Besondere Vorbildungen, praktische Tätigkeiten oder außerschulische Leistungen und 
Qualifikationen, die über die fachspezifische Leistung Auskunft geben, dies sind 
insbesondere: (siehe nachfolgende Liste) 
 

(1) Berücksichtigt werden nur Dienste jeweils im einschlägigen Bereich 
 
•  Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei den Johannitern (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei den Maltesern (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gemeinschaft 

(DLRG) (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei der Feuerwehr (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit beim Deutschen Roten Kreuz (DRK)/DKMS (min. 2 

Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit beim Technischen Hilfswerk (THW) (min. 2 Jahre) 

 
• Anderer Dienst im Ausland (ADiA) (min. 11 Monate) 
• Bundesfreiwilligendienst (min. 11 Monate) 
• Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst weltwärts (min. 11 Monate) 
• Europäischer Freiwilligendienst (min. 11 Monate) 
• Freiwilliger Wehrdienst (min. 11 Monate) 
• Freiwilliges Ökologisches Jahr (min. 11 Monate) 
• Freiwilliges Soziales Jahr (min. 11 Monate) 
• Internationaler Jugendfreiwilligendienst (min. 11 Monate) 
• Zivildienst (min. 11 Monate) 

 
(2) Preise: 
 

• Auszeichnung/Preis für Ausbildungsabschluss in einem Ausbildungsberuf der 
genannten Ausbildungsberufe gemäß a) oder einem vergleichbaren Ausbildungsberuf 

• Preisträger im Auswahlwettbewerb zur Internationalen Informatikolympiade 
Preisträger im Auswahlwettbewerb zur Internationalen Mathematikolympiade 

• Schülerwettbewerb des Landtages "komm heraus, mach mit" (Land BW) (Förderpreis 
Gewinner) 

• Schülerwettbewerb zur Landesgeschichte und Demokratiebildung (Land BW) (1. - 3. 
Preis Landeswettbewerb) 

 
(3) Sonstige außerschulische Leistungen: 
 

• Politisches Engagement auf kommunaler, Landkreis- oder Bundesebene (min. eine 
Legislaturperiode) 

Verbesserung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung um 0,1 
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3. Freiwilliges Auswahlgespräch 

(1) Das Gespräch soll zeigen, ob der Bewerber für den ausgewählten Studiengang und den 
angestrebten Beruf befähigt und aufgeschlossen ist. Dabei wird auch das Gesprächsverhalten 
des Bewerbers im Hinblick auf die Ausdrucksweise, Herangehensweise an die Erörterung von 
Problemen und die Schlüssigkeit der Argumentation bewertet. 
 
(2) Das Gespräch wird in der Regel im Zeitraum Ende Juni/Anfang Juli an der Hochschule 
Biberach durchgeführt. Den genauen Termin sowie der Ort des Gesprächs werden mit der 
Anmeldung bekannt gegeben. Ein Verlegen des Termins oder ein Nachholen ist nicht möglich. 
Die Teilnahme am Auswahlgespräch stellt keine Voraussetzung dar, um einen Studienplatz zu 
erhalten.  

(3) Die Auswahlkommission führt mit jedem Bewerber ein Gespräch von ca. 15 Minuten.  
Gruppengespräche mit bis zu drei Bewerbern gleichzeitig sind zulässig. Die Antworten der 
einzelnen Personen müssen erkennbar bleiben und gesondert bewertet werden.  
(4) Über die wesentlichen Fragen des Gesprächs ist ein Protokoll zu führen, das von den 
Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Des Weiteren müssen im Protokoll 
Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, die Namen der Bewerber 
und die Beurteilungen ersichtlich werden.  
 
(5) Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs den 
Bewerber nach Befähigung und Aufgeschlossenheit für den ausgewählten Studiengang und 
den angestrebten Beruf auf einer Punkteskala von 1 bis 100.  
Bei einer Bewertung von 75 bis 100 wird die Durchschnittsnote der HZB um 1,0,  
bei einer Bewertung von 50 bis 74 um 0,6 und  
bei einer Bewertung von 25 bis 49 um 0,3 verbessert und  
bei einer Bewertung von 1 bis 24 Punkten entsteht keine Verbesserung. 
 
(6) Das Ergebnis des Auswahlgesprächs wird nur berücksichtigt, wenn es zur Verbesserung 
der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung beiträgt. 

 

Verbesserung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung um bis zu 1,0 
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Anlage 9 

Bachelorstudiengang Medizinische Biotechnologie  

Auswahlverfahren für den grundständigen Bachelorstudiengang Medizinische Biotechnologie 
gem. § 8 der Satzung der Hochschule Biberach über die Zulassung und das hochschuleigene 
Auswahlverfahren in den grundständigen Bachelorstudiengängen  
 

Die Auswahlnote für den grundständigen Bachelorstudiengang Medizinische Biotechnologie 
wird wie folgt bestimmt 

2. Bewertung der schulischen Leistungen: 
Zur Bewertung der schulischen Leistungen wird die Durchschnittsnote der 
Hochschulzugangsberechtigung herangezogen. 
 

2. Vorerfahrungen, die über die fachspezifische Eignung Auskunft geben 

Besondere Vorbildungen, praktische Tätigkeiten oder außerschulische Leistungen und 
Qualifikationen, die über die fachspezifische Leistung Auskunft geben, können zu einer 
Verbesserung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung um bis zu 1,2 
führen. 
 
a) Abgeschlossene Berufsausbildung und/oder einer Berufstätigkeit von mindestens 6 
Monaten in einem der folgenden anerkannten Ausbildungsberufen: 
• Agrartechnischer Assistent/in (Schwerpunkt Biotechnologie)  
• Agrartechnischer Assistent/in (Lebensmittelanalytik)  
• Biologisch-technischer Assistent/in  
• Chemisch-technischer Assistent/in  
• Lebensmitteltechnischer Assistent/in 
• Medizinisch-technischer Assistent/in  
• Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent/in  
• Pharmazeutisch-technischer Assistent/in  
• Technischer Assistent/in der Biotechnologie  
• Technischer Assistent/in für Agrar- und Umweltanalytik  
• Technischer Assistent/in für chemische und biologische Laboratorien  
• Veterinärmedizinisch-technischer Assistent/in 
• Zytologie Assistent/in  
• Biologielaborant/in  
• Chemielaborant/in  
• Lebensmittellaborant/in  
• Medizinlaborant/in  
• Chemikant/in   
• Pharmakant/in  
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Verbesserung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung um 0,1 

b) Besondere Vorbildungen, praktische Tätigkeiten oder außerschulische Leistungen und 
Qualifikationen, die über die fachspezifische Leistung Auskunft geben, dies sind 
insbesondere:  
 

(1) Berücksichtigt werden nur Dienste jeweils im einschlägigen Bereich 
 
•  Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei den Johannitern (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei den Maltesern (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gemeinschaft 

(DLRG) (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit bei der Feuerwehr (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) (min. 2 Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit beim Deutschen Roten Kreuz (DRK)/DKMS (min. 2 

Jahre) 
• Dienst oder ehrenamtliche Tätigkeit beim Technischen Hilfswerk (THW) (min. 2 Jahre) 

 
• Anderer Dienst im Ausland (ADiA) (min. 11 Monate) 
• Bundesfreiwilligendienst (min. 11 Monate) 
• Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst weltwärts (min. 11 Monate) 
• Europäischer Freiwilligendienst (min. 11 Monate) 
• Freiwilliger Wehrdienst (min. 11 Monate) 
• Freiwilliges Ökologisches Jahr (min. 11 Monate) 
• Freiwilliges Soziales Jahr (min. 11 Monate) 
• Internationaler Jugendfreiwilligendienst (min. 11 Monate) 
• Zivildienst (min. 11 Monate) 

 
(2) Preise: 
 

• Auszeichnung/Preis für Ausbildungsabschluss in einem Ausbildungsberuf der 
genannten Ausbildungsberufe gemäß a) oder einem vergleichbaren Ausbildungsberuf 

• Preisträger im Auswahlwettbewerb zur Internationalen Informatikolympiade 
Preisträger im Auswahlwettbewerb zur Internationalen Mathematikolympiade 

• Schülerwettbewerb des Landtages "komm heraus, mach mit" (Land BW) (Förderpreis 
Gewinner) 

• Schülerwettbewerb zur Landesgeschichte und Demokratiebildung (Land BW) (1. - 3. 
Preis Landeswettbewerb) 

 
(3) Sonstige außerschulische Leistungen: 
 

• Politisches Engagement auf kommunaler, Landkreis- oder Bundesebene (min. eine 
Legislaturperiode) 
 

Verbesserung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung um 0,1 
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3. Freiwilliges Auswahlgespräch 

(1) Das Gespräch soll zeigen, ob der Bewerber für den ausgewählten Studiengang und den 
angestrebten Beruf befähigt und aufgeschlossen ist. Dabei wird auch das Gesprächsverhalten 
des Bewerbers im Hinblick auf die Ausdrucksweise, Herangehensweise an die Erörterung von 
Problemen und die Schlüssigkeit der Argumentation bewertet. 
 
(2) Das Gespräch wird in der Regel im Zeitraum Ende Juni/Mitte Juli bzw. Ende Dezember/Mitte 
Januar an der Hochschule Biberach durchgeführt. Den genauen Termin sowie der Ort des 
Gesprächs werden mit der Anmeldung bekannt gegeben. Ein Verlegen des Termins oder ein 
Nachholen ist nicht möglich. Die Teilnahme am Auswahlgespräch stellt keine Voraussetzung 
dar, um einen Studienplatz zu erhalten.  

(3) Die Auswahlkommission führt mit jedem Bewerber ein Gespräch von ca. 15 Minuten. 
Gruppengespräche mit bis zu drei Bewerbern gleichzeitig sind zulässig. Die Antworten der 
einzelnen Personen müssen erkennbar bleiben und gesondert bewertet werden.  
(4) Über die wesentlichen Fragen des Gesprächs ist ein Protokoll zu führen, das von den 
Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Des Weiteren müssen im Protokoll 
Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, die Namen der Bewerber 
und die Beurteilungen ersichtlich werden. 
 
(5) Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs den 
Bewerber nach Befähigung und Aufgeschlossenheit für den ausgewählten Studiengang und 
den angestrebten Beruf auf einer Punkteskala von 1 bis 100.  
Bei einer Bewertung von 75 bis 100 wird die Durchschnittsnote der HZB um 1,0,  
bei einer Bewertung von 50 bis 74 um 0,6 und  
bei einer Bewertung von 25 bis 49 um 0,3 verbessert und  
bei einer Bewertung von 1 bis 24 Punkten entsteht keine Verbesserung. 
 
(6) Das Ergebnis des Auswahlgesprächs wird nur berücksichtigt, wenn es zur Verbesserung 
der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung beiträgt. 

 

Verbesserung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung um bis zu 1,0 
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